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Antrag 

der Abgeordneten Dr. Herbert Kränzlein, Harald 
Güller, Reinhold Strobl, Susann Biedefeld, Gün-
ther Knoblauch, Annette Karl, Natascha Kohnen, 
Andreas Lotte, Bernhard Roos SPD 

Umsatzsteuerbetrug im Onlinehandel unterbinden 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, 

1. sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass  
E-Commerce-Marktplätze für die Umsatzsteuer 
von Händlern in Haftung genommen werden, wel-
che ihren steuerlichen Pflichten nicht nachkom-
men, und 

2. zu prüfen, welche weiteren Maßnahmen ergriffen 
werden könnten, um gegen betrügerische Ver-
sandhändler vorzugehen. 

 

 

Begründung: 

Branchenkennerinnen und -kennern zufolge entgehen 
dem deutschen Fiskus hunderte Millionen Euro Um-
satzsteuer durch Online-Händler, speziell aus dem 
asiatischen Raum, die in Deutschland ihre Ware la-
gern und anbieten, steuerlich aber gar nicht angemel-
det sind und auch keine Umsatzsteueridentifikations-
nummer beantragt haben. 

Die großen E-Commerce-Plattformen bieten Händlern 
seit einigen Jahren nicht nur das Platzieren von An-
geboten, sondern auch das gesamte sog. Fulfillment 
der Bestellung an, also die Gesamtheit aller Vorgän-
ge, die nach dem Abschluss eines Vertrags zur Belie-
ferung des Kunden und der Erfüllung des Vertrags 
anfallen. Die Ware wird hierfür in den Logistikcentern 
gelagert, von dort an die Kundinnen und Kunden aus-

geliefert und sogar das sog. Billing – also insbesonde-
re die Erstellung der Rechnung bis hin zur gesamten 
Zahlungsabwicklung – wird übernommen. Was aber 
von den Plattformbetreibern nicht überprüft wird: die 
steuerliche Behandlung der Bestellungen. Oftmals 
wird die Rechnung nicht einmal beigelegt. 

So wird den Verkäuferinnen und Verkäufern sehr 
leicht ermöglicht, die Umsatzsteuer, mögliche Zölle 
und andere Abgaben zu vermeiden. Den Steuerbe-
hörden entgehen hohe Summen und die ehrlichen 
Anbieter haben preisliche Wettbewerbsnachteile. Die 
Verkaufsplattformen lassen das Geschehen bereitwil-
lig laufen – und verweisen auf die Verantwortung der 
jeweiligen Firmen. 

Da kein Amtshilfeabkommen mit China existiert, ha-
ben es die Behörden schwer, insbesondere gegen die 
chinesischen Händler vorzugehen. Im Einzelfall geben 
die Plattformen Daten verdächtiger Händler heraus, 
doch diese Verdachtsfälle müssen die Fahnderinnen 
und Fahnder erst einmal identifizieren, bevor sie de-
ren Daten bei den Internetkonzernen anfordern kön-
nen. Gegen Sammelauskünfte gehen die Internetkon-
zerne aber gerne gerichtlich vor. 

Einen anderen Weg gehen die Steuerbehörden in 
Großbritannien. Hier können die E-Commerce-Markt-
plätze seit September 2016 für die Umsatzsteuer von 
Händlern in Haftung genommen werden, welche ihren 
steuerlichen Pflichten nicht nachkommen. Gleichzeitig 
hat sich die Zahl steuerlich registrierter ausländischer 
Versandhändler im Gegensatz zu 2015 mehr als ver-
zehnfacht, weil die britische Finanzverwaltung ange-
kündigt hatte, Maßnahmen gegen betrügerische Ver-
sandhändler zu ergreifen. So können diese beispiel-
weise verpflichtet werden, eine Umsatzsteuer-ID zu 
beantragen oder eine finanzielle Garantie abzugeben. 
Eine derartige Maßnahme kann sich also sogar beflü-
gelnd auf die wirtschaftliche Aktivität im E-Commerce-
Bereich auswirken. Gleichzeitig müssen grundlegende 
Maßnahmen im Bereich der Umsatzsteuer auf EU-
Ebene im Einvernehmen mit den übrigen Mitgliedstaa-
ten erörtert werden. 

 


